
 

Zur Einrichtung Gesellschafterinnen der Arbeitsgemeinschaft Fallschirm gGmbH sind die Kinder- und 
Jugendland gGmbH und die Stiftung „Dr. Georg Haar“. Gegründet wurde die AG 
Fallschirm am 1. April 1999 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Seit Januar 2003 
arbeitet Fallschirm als gGmbH. 

Die Gesellschafter der gGmbH arbeiten eigenständig und sind an der Entwicklung von 
Fallschirm gleichberechtigt beteiligt und zu gleichen Teilen verantwortlich. 

Beide Jugendhilfeträger bieten stationäre Leistungen nach dem Sozialhilfegesetz 8. 
Buch (SGB VIII) an. 

Zur Erweiterung, Flexibilisierung und zur effizienteren und wirksameren Umsetzung ihrer 
Hilfeangebote, insbesondere zur Umsetzung einer konsequent systemisch angelegten 
Arbeitsweise betreiben beide dieses Tochterunternehmen.  

Entsprechend der Gesamtkonzeptionen der Stiftung „Dr. Georg Haar“ und der „Kinder- 
und Jugendland“ gGmbH, sowie den Konzeptionen der einzelnen Jugendhilfeprojekte 
ist die Tätigkeit der AG Fallschirm orientiert an der Schaffung von wirksamen 
Bedingungen, die Schutz und Hilfe für benachteiligte Familien, für  Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene bieten. Die Arbeit der AG ist geprägt durch den zu schützenden 
und unantastbaren Wert der Menschenwürde, der freien Entfaltung der Persönlichkeit 
und der Gleichheit aller Menschen voreinander und vor dem Gesetz. Die AG Fallschirm 
dient in erster Linie der Qualitätsentwicklung und Aufgabenerfüllung der Gesellschafter 
und ihrer eigenen Projekte, ist aber offen für die Zusammenarbeit mit weiteren Träger 
der Jugendhilfe in der Region. 

 

Der Leistungsbereich des Plan B: 1. Inobhutnahme & Clearing (§ 42 SGB VIII) 

 Kinder und Jugendliche werden in Obhut genommen. Gemeinsam mit dem 
zuständigen Jugendamt und den Sorgeberechtigten wird die Situation 
geklärt und Perspektiven für das Kind und die Familie entwickelt. 

 

2. Stationäre und flexible Leistungen - Individuelles Einzelwohnen (§§ 13[3],19, 34, 41 
SGB VIII; §72 IV JGG) 

 Trainingswohnen im Kontaktbetreuersystem im Objekt  

 Betreuung Jugendlicher (unter 18 Jahre) im angemieteten Wohnraum 

 



 Betreuung junger Erwachsener im „eigenen“ Wohnraum 

3. Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung – Individuelles Einzelwohnen (§§ 
35, 35a) 

 Jugendliche oder junge Erwachsene ab 14 Jahre mit erheblichen 
Schwierigkeiten in ihrer bisherigen Entwicklung, erhalten eine neue (letzte ?) 
Chance. In Anlehnung an einzelne Aspekte des Konzeptes des 
amerikanischen Projekts „Glenn Miles“ erleben sie Hierarchie und 
Konsequenzen.   

 Geplant und umgesetzt werden intensive Einzelbetreuungen, die auch 
außerhalb der Region oder im Ausland stattfinden können.  

 

4. Ambulante und flexible Leistungen - Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), 
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 

 Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer 

 Sozialpädagogische Familienhilfe und integrative Familienhilfe 

 

Rechtsgrundlagen Die angebotenen Leistungen basieren auf der Grundlage des Sozialgesetzes 8. Buch 
(SGB VIII)  

 

allgemeine Ziele  die Entwicklung und Stabilisierung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 
eigenverantwortlichen Organisation und Gestaltung des Lebens von Familien und 
deren Kindern 

 Soforthilfe in Notsituationen 

 Clearing zur Bedarfserfassung und Eruierung der angemessenen Leistung 

 das Aufzeigen von positiven / anderen Lebensalternativen 

 die Hilfestellung zur Findung eines verantwortungsbewußten eigenen Lebensstils 

 die Integration oder Neuorientierung im sozialen Umfeld 

 Versuch der Schaffung einer Endstation für „Jugendhilfehopper“ 

 das Aushalten von Jugendlichen, die „übrig“ sind 

 



 die Vermeidung der Unterbringung in Strafvollzugseinrichtungen 

Personal Entsprechend allen hier angebotenen Leistungen arbeitet ein pädagogisches 
Fachteam aus Diplomsozialpädagogen, Diplompädagogen und Staatlich anerkannten 
Erziehern. Dieses setzt sich aus 6 Vollzeitstellen zusammen. Zur Erweiterung unseres 
Teams können wir fallorientiert und projektbezogen auf einen Pool erfahrener 
Fachkräfte zurückgreifen. Dem aktuellen Bedarf entsprechend wird Fachpersonal (z.B. 
Psychologen, Therapeuten) sowie Honorarkräfte zur Unterstützung des Teams 
hinzugezogen.  

 

 

Qualität der Leistung Die Betreuungsleistung orientiert sich am Hilfebedarf der Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen und deren Sorgeberechtigten. Sie ist auf die Erfordernisse des 
Einzelfalles ausgerichtet. Der Hilfebedarf wird gemeinsam mit dem Betroffenen, dem 
Auftrag erteilenden Jugendamt, den Sorgeberechtigten und anderen beteiligten 
Bezugspersonen beraten und festgestellt. Bei allen ambulanten und flexiblen 
Angeboten erstellt die Arbeitsgemeinschaft Fallschirm für jedes Kind, Jugendlichen und 
jungen Volljährigen eine mit dem Jugendamt abgestimmte individuelle Umsetzungs- 
und Betreuungskonzeption mit Inhalten und zeitlichem Ablauf der Betreuung. Die 
sozialpädagogische Arbeit beruht prinzipiell auf einem systemischen Ansatz. Durch die 
Arbeit im Bereich von Inobhutnahme & Clearing erhält das Jugendamt eine 
Empfehlung für den weiteren Hilfebedarf des Kindes/Jugendlichen. 

Maßnahmen zur Sicherung der Partizipation, Effektivität und Effizienz der 
Leistungsangebote und zur Erreichung der vereinbarten Ziele der Prozessbeteiligten (§§ 
36, 37 KJHG) stehen im Zentrum der Qualitätsentwicklung für den Bereich „Plan B“ in der 
AG Fallschirm gGmbH: 

 Erstellung abrechenbarer individueller Betreuungskonzeptionen  

 dokumentierte Partizipation der betreuten Kinder und Jugendlichen und deren 
Sorgeberechtigten 

 Zielvereinbarungen zwischen den Prozessbeteiligten 

 Möglichkeit und Verpflichtung zur Fortbildung (jeder/m Mitarbeiter/in stehen 
dafür 5 Tage im Kalenderjahr zur Verfügung) 

 halbjährliche Personalgespräche durch die Geschäftsführung   

 



 Supervision (Fall-, Einzel- und Teamsupervision) 

 wöchentliche Teamberatungen 

 
 


